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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
45 Investitionsförderung für private ambulante Pflegediens-

te 

Der Landkreis Eichstätt fördert Investitionen ambulanter Pflege-
dienste gemäß den Richtlinien des Kreistages vom 19.04.2002 (vgl. 
AGSG und AVSG). 

Die Antragsfrist für die Förderung der Investitionen des Jahres 
2018 endet am 02.05.2019. Antragsformblätter können beim Landrat-
samt Eichstätt, Kreisfinanzverwaltung, Residenzplatz 1, 85072 
Eichstätt angefordert werden (Tel. 08421/70230). 

 

Eichstätt, 05.03.2019 

gez. Anton Knapp, Landrat 
 

46 Übungen der Bundeswehr Raum Köschinger Forst 

Die Bundeswehr führt am 11.03.2019 und 12.03.2019 im Raum 
Köschinger Forst eine Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden.

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 

 

Eichstätt, 05.03.2019 

 

 
47 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt in einem Zeitraum von 15.03.2019 bis 
17.03.2019 im Raum Meilenhofen eine Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 

 

Eichstätt, 05.03.2019 

 

 

A M T S B L A T T  


